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236 „DER FOURIER September 1951

— an alle Of. und Uof. mit mindestens 76 Punkten, auch wenn die 10 "o über-
schritten sind.

Auf das Scharfschützenabzeichen (Schützenschnur) haben schliesslich alle

Dienstpflichtigen Anrecht, welche bereits das Schützenabzeichen besitzen, ausser-
dienstlich die oben erwähnten Bedingungen erfüllt haben und an einem Wett-
schiessen mindestens 62 Punkte und 16 Treffer erreichen.

Bei den Wettschiessen in Kursen im Truppenverband sind für die Anerken-

nungskarte mindestens 70, für das Schützenabzeichen mindestens 76 Treffer-
punkte erforderlich.

2. Wettschiessen mit Pistole

Wenn wir uns nicht irren, ist es das erstemal, dass das Wettschiessen auch

mit der Pistole absolviert werden kann. Dies gilt jedoch nur für Dienstpflichtige
der Panzerjägergruppe, die dienstlich mit der Pistole ausgerüstet sind. Zum Wett-
schiessen werden zudem nur diejenigen Wehrmänner zugelassen, die ausserdienst-
lieh folgende Trefferpunkte erreicht haben:

a) Bundesübungen: 85 Trefferpunkte, davon mindestens 20 Treffer;
b) Feldschiessen: 75 Trefferpunkte.

Das Wettschiessen mit Pistole umfasst zwei Übungen:
a) Entfernung 50 m, Scheibe B, 10 Schüsse, stehend freihändig, jeder Schuss ein-

zeln gezeigt (Einzelfeuer);
b) Entfernung 30 tu, stehend freihändig, zwei Serien von je 5 Schüssen auf

Scheibe D, die für jeden Schuss 4 Sekunden sichtbar ist und die nach jeder
Serie von 5 Schüssen gezeigt wird; jeder Treffer zählt 3 Punkte.

Die Anerkennungskarte wird für ein Ergebnis von mindestens 68, das Schüt-
zenabzeichen für ein solches von mindestens 75 Trefferpunkten (in beiden Übungen
zusammen) abgegeben. Bei Wettschiessen mit der Pistole kann das Scharfschützen-
abzeichen nicht erworben werden.

Ob diese Neuregelung, die vorläufig nur für die Angehörigen der Panzer-

jägertruppen gilt, als Versuch gedacht ist, der später auf alle Pistolen tragenden
Wehrmätmer ausgedehnt wird? Das wäre im Sinne der Förderung der Schiess-

tüchtigkeit mit der Faustfeuerwaffe sehr zu wünschen und würde sicher seitens der
Fouriere allgemein begriisst. (S.M. A. Nr. 4 1951 vom 15. August 1951.)

Mitteilungen des eidg. Oberkriegskommissariates

Richtpreise für September und Oktober.

Für die Beschaffung von Lebensmitteln und Fourage ausserhalb der
Waffenplätze gelten für die Monate September und Oktober 195 1

nachstehende Richtpreise:
Brot: Siehe Januar-Nummer, Seite 21 (3—4 Rp. unter Detailpreis:
Fleisch: Siehe März-Nummer, Seite 78 (Fr. 3.90) Für Oktober: Fr. 3.70
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Käse: Siehe März-Nummer, Seite 78 (Fr. 4.56 bzw. 4.64 und Fr. 4.33 bzw. 4.28)
Milch: S sehe Januar-Nummer, Seite 21 (2 Rp. unter Kleinverkaufspreis)
Heu: Siehe Mai-Nummer, Seite 136 (Fr. 16.— bzw. 12.50)

Für Oktober: Fr. 14.50 bzw. Fr. 11.—
Stroh: Siehe Mai-Nummer, Seite 137 (Fr. 8.— bzw. 5.—).

Militärküche

Die verkochten Spaghettis

,,Hüt git's Spaghetti napolitaine z'Nacht" verkündet freudestrahlend der dicke
Kari beim I. D. „Hoffentlich sind sie nicht wieder so verkocht wie letzten Sams-

tag", antwortet ihm ein Kamerad. „Es war einfach schade um die gute Tomaten-
sauce." „Du bist ein Stänkerer", geht das Gespräch weiter, „es ist eben unmög-
lieh, in einem grossen Kessi Spaghetti einwandfrei zuzubereiten. Das kann nur die

Mutter zu Hause, wo es weniger zu füttern gibt als im Dienst."
Diese Ansicht, es sei nicht möglich, mit den einfachen Mitteln der Militär-

küche wirklich tadellose Teigwaren zuzubereiten, hört man immer wieder. Zu Un-
recht! Man muss es nur richtig machen und dann geht's auch mit grossen Mengen,
wie sie in der Militärküche zubereitet werden müssen. Allerdings erfordert die

Zubereitung vom Küchenchef einige Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Denn Teig-
waren wollen nicht nur mit Tomatensauce und Käse, sondern auch mit der nötigen
Liebe zubereitet werden.

LTr einwandfreie Teigwaren zu erhalten, müssen sie in möglichst viel Wasser

weichgekocht ('je nach Art und Qualität 15—18 Minuten), abgeschüttet und mit
kaltem Wasser abgeschreckt werden. Durch diese Prozedur werden sie weder

mehlig noch klebrig! Unbedingt ist darauf zu achten, die Teigwaren nur ins stru-
delnde Wasser zu geben.

Je nach Zubereitungsart werden sie alsdann in heissem Fett oder speziell zu-
bereiteter Sauce untereinander gemischt, schichtenweise angerichtet und mit ge-
riebenem Käse bestreut. Bitte, sorgfältig umrühren! Teigwaren ist nicht das

Gleiche wie Kartoffelstock! Diese Art der Zubereitung ist auch in der Fahrküche

(Anhängerküche) möglich. „Aber nicht in den Kochkisten", mag ein vermeint-
licher Routinier einwenden. Ganz falsch. Auch mit den Kochkisten geht's prima.
Wie bei allem Kochkistenkochen ist aber auch hier eine lückenlose Bereitstellung
sämtlicher Zutaten unerlässlich. Zudem ist genau wie folgt vorzugehen: Im Koch-
kessel ist ein dreifaches Quantum Wasser (höchstens 15 1) zu kochen. In der Brat-
pfanne sind feingehackte Zwiebeln anzuziehen und Tomatenpüree beizufügen.
Die so erhaltene Masse ist nun ins Wasser zu schütten — aufkochen zu lassen —
dann salzen und würzen. Pro Kochkessel dürfen nun höchstens *

3
1 höchstens 5 kg)

Teigwaren beigegeben werden — diese umrühren — aufkochen lassen und sorg-
fältig verpacken. Nach 10 Minuten sind, in rascher Folge, die Kochkiste zu öff-
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